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STELLUNGNAHME 

des Begutachtungssenates des Oberlandesgerichtes Linz nach § 36 GOG 

zum Entwurf der zweiten Dienstrechtsnovelle 2015: 

Einleitend darf festgehalten werden , dass die gesetzte Begutachtungsfrist von 7 Tagen 

unzumutbar kurz ist. 

Gegen diesen Entwurf wird eingewendet, dass ein in den letzten Jahren schon wiederholt aus 

der Justiz herangetragenes äußerst dringliches Anliegen betreffend das Dienstrecht der 

Richter wieder nicht berücksichtigt wurde : 

Während für alle Bundesbediensteten, einschließlich der Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte , eine Herabsetzung der Wochendienstzeit (neben einer solchen zur Betreuung 

eines Kindes) aus beliebigem Anlass erfolgen kann , sofern keine dienstlichen Interessen 

entgegenstehen (vgl. § 50a BOG 1979, der gemäß § 206 RStDG auch für Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälte sinngemäß anzuwenden ist) , ist eine Herabsetzung der Auslastung für 

Richterinnen und Richter nur in den in §§ 76a ff RStDG geregelten Fällen eingeschränkt 

möglich. Eine Harmonisierung mit den allgemeinen dienstrechtlichen Regelungen durch 

Öffnung auf Herabsetzungsausmaße zwischen 50% und 100% auch auf sonstige bzw. 

"beliebige Gründe" steht noch aus, wodurch es in der Praxis durch die Ungleichbehandlung 

immer wieder zu nicht verständlichen und nicht zu verantwortenden Härtefällen (wie 

insbesondere bei durch Krankheit verminderter Leistungsfähigkeit) kommt. Dass die 

Auslastung von Beamtinnen und Beamten (so auch bei Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälten) aus beliebigen Gründen herabgesetzt werden kann , nicht aber bei 

Richterinnen und Richtern , entbehrt einer sachlichen Grundlage. Für diese noch immer 

bestehende Ungleichbehandlung liegen keine sachlichen Argumente vor, die einer 

entsprechenden Angleichung der Dienstrechte entgegenstehen würden. 

Das Bundesministerium für Justiz hat in voller Übereinstimmung mit den Leiterinnen und 

Leitern der nachgeordneten Dienstbehörden , der Personal- und Standesvertretungen sowie 

der Organe nach dem Bundesgleichbehandlungsgesetz in den letzten Jahren wiederholt 

dieses äußerst dringende Anliegen der Harmonisierung des § 76b RStDG an das 

Bundeskanzleramt herangetragen , um zumindest Härtefälle in gesundheitlichen Problemfällen 
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und betreuungsrelevanten Fällen zufriedenstellend lösen zu können . Ohnedies müsste in 

allen wie auch immer dargelegten Situationen und Sachverhalten jeweils das allenfalls 

entgegenstehende dienstliche Interesse genau geprüft werden . 

Zwar hat der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 22. Februar 2013, B 1549/12, 

ausgesprochen, dass die im § 76b RStDG im Unterschied zu § 50a BDG 1979 festgelegte 

zeitliche Höchstgrenze und die Anknüpfung an ganz bestimmte Gründe im Hinblick auf den 

erheblichen Gestaltungsspielraum des (einfachen) Gesetzgebers im Dienst- und 

Besoldungsrecht sowie die besondere dienstrechtliche Stellung der Richterinnen und Richter 

keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegne. Bei diesem Erkenntnis hat der 

Verfassungsgerichtshof jedoch bloß auf den Gleichheitssatz gestützte Bedenken gegen die 

Unterschiedlichkeit der Regelungen nicht geteilt. Im konkreten Fall wurde die Richterin , 

welche den Verfassungsgerichtshof angerufen hatte , aufgefordert, aufgrund ihrer langen 

Krankenstandsdauer die Versetzung in den Ruhestand zu beantragen - mit Nachteilen für 

beide Seiten. Die Richterin hätte noch gerne in reduziertem Ausmaß gearbeitet. Die Krankheit , 

welche die Leistungsminderung ausgelöst hat, wird durch die erzwungene Untätigkeit als 

noch bedrückender empfunden, was weitere gesundheitliche und psychische 

Beeinträchtigungen auslösen kann. Für den Dienstgeber entsteht durch die vermeidbare 

Pensionierung die Pflicht zur Zahlung des Ruhegenusses. Ferner muss für die in die Pension 

gedrängte Richterin statt einer halben eine ganze Planstelle nachbesetzt werden . 

Dazu kommt, dass die zitierte Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes wohl anders 

ausgefallen wäre, wenn seine Anrufung auch auf EU-rechtliches Antidiskriminierungsrecht 

gestützt worden wäre. Dies ergibt sich aus der nur ca . 2 Wochen nach dem 

Verfassungsgerichtshoferkenntnis ergangenen Entscheidung des EuGH in den verbundenen 

Rechtssachen C-335/11 und C-337/11 Ring und Skouboe Werge vom 11 . April 2013. Diese 

Entscheidung erging zur "Antidiskriminierungsrichtlinie" 2000/78/EG, welche nach ihrem 

Artikel 1 die Schaffung eines allgemeinen Rahmens zur Bekämpfung der Diskriminierung 

wegen der Religion oder der Weltanschauung , einer Behinderung , des Alters oder der 

sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf im Hinblick auf die Verwirklichung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung in den Mitgliedstaaten bezweckt. Nach Artikel 1 Abs 2 des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 

das die Europäische Union mit Beschluss des Rates vom 26. November 2009 ratifiziert hat, 

zählen zu den Menschen mit Behinderungen "Menschen, die langfristige körperl iche, 

seelische, geistige und Sinnesbeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit 

verschiedenen Barrieren an der vollen , wirksamen und gleichberechtigten Teilnahme an der 

Gesellschaft hindern können". Der EuGH weist in seiner Entscheidung auch darauf hin , dass 

die Richtlinie den Arbeitgeber verpflichtet, geeignete und angemessene 

Vorkehrungsmaßnahmen zu ergreifen , insbesondere um Menschen mit Behinderung den 
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-
Zugang zur Beschäftigung , die Ausübung eines Berufes und den beruflichen Aufstieg zu 

ermöglichen. Eine Arbeitszeitverkürzung kann in Fällen , in denen sie es dem Arbeitnehmer 

ermöglicht seine Arbeit weiter auszuüben , als eine geeignete Vorkehrungsmaßnahme 

angesehen werden . Dem entgegenstehende Bestimmungen des nationalen Rechts sind nach 

dem Grundsatz des Vorrangs von unionsrechtlichen Bestimmungen nicht anzuwenden (VwGH 

zuletzt am 22. Juni 2015 zu 2015/04/0001) . Das bedeutet, dass eine abweisliche 

Entscheidung zu einem Ansuchen um Herabsetzung auf Auslastung wegen des 

Anwendungsvorrangs des Unionsrechtes vor nationalem Recht als gegen die Richtlinie 

.2000/78/EG verstoßend diskriminierend und unionsrechtswidrig ist. Der dagegen handelnde 

Dienstgeber verletzt seine arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht. 

Die Ermöglichung der Teilauslastung bei Richtern bei verringerter Arbeitsfähigkeit aufgrund 

langfristiger körperlicher, seelischer, geistiger Beeinträchtigungen oder 

Sinnesbeeinträchtigungen ist aber nicht nur unionsrechtlich vorgegeben , sondern sollte 

wegen der arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht des Dienstgebers, des Sparsamkeitsgebotes und 

zur Gewährleistung eines ungestörten, effizienten und verzögerungsfreien Gerichtsbetriebs 

längst umgesetzt sein : 

1. Arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht des Dienstgebers : 

Die fehlende Möglichkeit einer Teilauslastung für Richter aus gesundheitlichen Gründen 

zwingt Richter gegen ihren Willen in die Pension mit möglichen weiteren negativen 

gesundheitlichen Folgen . Das persönliche Leid wird verstärkt. 

2. Wirtschaftlichkeit: 

Höhere finanzielle Belastung des Dienstgebers durch vermeidbaren erzwungenen Übertritt in 

die Pension und Mehrkosten dadurch, dass statt einer teilweisen Nachbesetzung eine ganze 

Planstelle nachbesetzt werden muss. 

3. Dienstbetrieb: 

Die verminderte Leistungsfähigkeit führt bis zur Pensionierung der Richter häufig zu teils 

beträchtlichen Verzögerungen und Verfahrensrückständen, welche auch durch eine straffe 

Dienstaufsicht kaum oder nur teilweise vermeidbar sind und eine zusätzliche schwere 

psychische Belastung für die Richter darstellen. 

Es wird daher eindringlich und nachdrücklich ersucht, die zweite Dienstrechtsnovelle 2015 

zum Anlass zu nehmen, im Bereich des RStDG auch die Bestimmung des § 76b RStDG dem 

§ 50a BOG 1979 zumindest soweit anzugleichen, dass die Herabsetzung der Auslastung bei 

Richtern auch für Fälle ermöglicht wird , in denen die Leistungsfähigkeit zufolge langfristiger 

körperlicher, seelischer oder geistiger Beeinträchtigungen oder zufolge 
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, 
Sinnesbeeinträchtigungen reduziert ist. 

Linz, 6. November 2015 

Der vorSitze5~ac~:s::m Oberlandesgericht Linz 

Dr. Johannes Payrhuber 
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